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DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNG 

für die Oberösterreichische Mannschaftsmeisterschaft 2021 
 
1. Teilnehmende Mannschaften: 
 

Vereine      Abkürzung: 
WKG Ranshofen/Vöcklabruck II   RAN/VÖCK  

 WKG Buchkirchen/Wels    BUK/WEL 
 SK Vöest III      VÖE III 
 Union Lochen II     LCH II 
  
 
2. Meisterschaftsmodus 

Das Vorrundenergebnis wird für die OÖ-Mannschaften aus der ÖGV-Regionalliga, ÖGV-
Oberliga gewertet. Für die Bewertung wird die Summe der Sinclairpunkte je Mannschaft 
der drei Vorrunden herangezogen. Sollte die Summe der Gesamtpunkteleistung bei 2 
Mannschaften gleich sein, ist die Mannschaft mit der höchsten Wettkampfleistung der 
Bestplatzierte.  

2.1. Vorrunden 
Folgende Vorrunden werden für das Finale herangezogen: 
Datum   Liga    Begegnung 

 15.05.2021  Regionalliga  BUK/WEL -- VÖE III 
 15.05.2021  Oberliga  Salzburg/KRA -- LCH II 
 15.05.2021  Regionalliga  RAN/VÖCK II – BHÄ/RUM II 
 29.05.2021  Oberliga  LCH II -- ÖBL 
 19.06.2021  Regionalliga  VÖE III -- BHÄ/RUM II 
 19.06.2021  Regionalliga  BUK/WEL -- RAN/VÖCK II 
 11.09.2021  Regionalliga  RAN/VÖCK II -- VÖE III 
 11.09.2021  Regionalliga  BHÄ/RUM II  -- BUK/WEL 
 25.09.2021  Oberliga  LCH II – AKI/Dornbirn 
 
 
2.2. Finale 

Das Finale wird mit allen 4 Mannschaften durchgeführt und wird in 2 Gruppen ausgetra-
gen. 

 
 Wettkampf um den OÖ Landesmeister der Mannschaft: 

Um den 1. Platz also Landesmeistertitel kämpfen die beiden Mannschaften mit den bes-
ten Punkteleistungen, Summe aus den Vorrunden. Die unterlegene Mannschaft aus die-
ser Begegnung ist der 2. Platzierte also Vizelandesmeister. 
 

 Wettkampf um Platz 3: 
Der 3. und 4. Platz wird aus den beiden Mannschaften ermittelt, die nach der Vorrunde 
die Plätze  drei und vier erzielt haben. 
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3. Allgemeine Durchführungsbestimmungen 
3.1. Frauenhantel 

Vereine der OÖGV Landesliga sind verpflichtet, zumindest eine Frauenhantel im Wett-
kampf, sowie im Aufwärmbereich zur Verfügung zu stellen. Hat keiner der Wettkampfgeg-
ner eine Athletin am Start, so ist diese Regelung nicht zu beachten. 

 
 
3.2. Nicht startberechtigte Athleten 

SK-VÖEST III: 
Martirosjan Sargis, Misakian Amagiak, Victoria Hahn, Forster Phillip, Arsimerzayev 
Aslanbek, Littringer Manuel, Koch Florian und Hofwimmer Florian  
 
 
Union Lochen II: 
Reisecker Florian, Schröcker Christiane, Raidel Lena und Marie Sophie Holzinger 
 
WKG Delta Sportpark Vöcklabruck / Ranshofen II: 
Dürnberger Patrick, Boresch Philipp, Spindler Stefan und Moldaschl Maximillian 

 
3.3. Termine und Startzeiten: 

Finale   Austragungsort Datum     Startzeit / Abwaage 
Gruppe 1 -- (3. - 4.) Linz  20. 11. 2021  17:00         15:45 -16:30 Uhr 
Gruppe 2 -- (1. - 2.) Linz  20. 11. 2021   im Anschluss          15:45 -16:30 Uhr 

  
Terminveränderungen können nur vom OÖGV Präsidium durchgeführt werden. 
 
 

3.4. Schiedsrichter 
Es sind ohne Ausnahme nur jene Schiedsrichter einzusetzen, welche im Vorfeld durch die 
OÖGV zuständige Schiedsrichterobfrau eingeteilt wurden. 
Bei Nichterscheinen eines nominierten Schiedsrichters zu einem Wettkampf, müssen sich 
die beteiligten Vereine auf einen Ersatz aus anwesenden, lizenzierten Schiedsrichtern ei-
nigen. Bei Nichteinigung muss jeder der beteiligten Vereine einen Schiedsrichter vorschla-
gen, über den das Los entscheidet. Für die OÖ-Landesliga wird in der Regel ein 
Schiedsrichter eingesetzt und im Finale drei Schiedsrichter, die in beiden Gruppen 
werten. Die Bezahlung des Schiedsrichter in den Vorrunden erfolgt durch den Ver-
anstalter, die Auszahlung der Kampfrichter im Finale übernimmt der OÖGV. 
 
 

3.5. Wettkampfprotokolle 
Nach dem Wettkampf sind alle Wettkampflisten, Rekordprotokolle unverzüglich (jedoch 
spätestens bis Montag) vom veranstaltenden Verein an die Schiedsrichterobfrau des 
OÖGV mittels Excel-Format und PDF, per E-Mail an die Schiedsrichterobfrau Brigitte 
Pfaffenberger (brigitte.pfaffenberger@liwest.at) zu senden.  Die Schiedsrichterobfrau leitet 
die Wettkampflisten und bei Aufstellung von Rekorden die  Rekordprotokolle an den ÖGV 
weiter. 
 

3.6. Strafgebühren 
Mannschaften, welche sich nicht an die DFB halten, können nach OÖGV Vorstandsbe-
schluss von der Meisterschaft ausgeschlossen und mit Geldstrafen von bis zu € 200,- be-
legt werden. 
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Alle Strafgebühren, welche vom OÖGV auferlegt werden, müssen innerhalb von 30 Ta-
gen an den OÖGV entrichtet werden. Bei ausbleibender oder verspäteter Zahlung wird 
der jeweilige Verein aus der Meisterschaft ausgeschlossen. 
 

 
4. Nenngebühr 

Die Nenngebühr in der Höhe von € 100,-- muss bis 01.03.2021 auf dem Konto des OÖGV  
„AT32 3477 0000 0243 1609“   eingelangt sein. Vereine/Mannschaften, die mit der Zah-
lung am Stichtag im Verzug sind, können von der Mannschaftsmeisterschaft ausgeschlos-
sen werden. Hierüber entscheidet das OÖGV - Präsidium. 
Mit der Zahlung der Nenngebühr haben die Vereine/WKG/Mannschaften die Durchfüh-
rungsbestimmungen akzeptiert bzw. zugestimmt. 
 
 

5. Prämierungen 
Der erstplatzierte Verein ist „Landesmeister“ und jeder Starter erhält eine Goldmedaille, 
der Zweitplatzierte erhält die Silbermedaillen, der Drittplatzierte die Bronzemedaillen vom 
OÖGV. Alle teilnehmenden Mannschaften erhalten Mannschaftsehrenpreise vom austra-
genden Verein.  

 
 
6. Authentische Auslegung 

Die authentische Auslegung dieser Durchführungsbestimmung ist ausschließlich Sache 
des OÖGV-Vorstandes. 
Im Übrigen gelten die "Administrativen und Technischen Bestimmungen des ÖGV" ge-
mäß neuester Stand, sowie die einschlägigen Beschlüsse der OÖGV-Organe. 

 
 

Für den oberösterreichischen Gewichtheber Verband 
 

 

 
Sportwarte       Schriftführerin 

 
Pfaffenberger / Kobler     gez. Elisabeth Langthaler 
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